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Bericht über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 2016 11 09 
 
 
 
 
In der o.a. Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gratkorn wurden folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
 

 Angelobung neuer Mitglieder im Gemeinderat  
 

Innerhalb der SPÖ-Fraktion haben Frau Gemeinderätin Christina Marics und Frau Gemeinderätin Doris 
Steinscherer mit Wirksamkeit 31. Oktober 2016 ihr Gemeinderatsmandat zurückgelegt. Als neue 
Gemeinderäte wurden daher Herr Ing. Reinhard Rössl bzw. Herr Markus Trojer angelobt. 
 
Ebenso hat Frau Gemeinderätin Ines Safaric-Popp (FPÖ) am 28. Oktober 2016 mit sofortiger Wirkung ihren 
Rücktritt aus dem Gemeinderat bekanntgegeben. Als Ersatz wurde Frau Rosa Schlögl als neue 
Gemeinderätin angelobt. 

 
 

 Neubesetzung Ausschüsse / Verbände aufgrund der Änderungen im Gemeinderat 
 

Aufgrund des Ausscheidens der o.a. drei Gemeinderäte wurde folgende Nachbesetzung der 
Ausschüsse festgelegt: 
 
Ausschuss Arbeit, Wirtschaft und Gemeindeentwicklung:  
SPÖ: Gemeinderat Markus Trojer -> Ersatzmitglied (statt Christina Marics) 
SPÖ: Gemeinderat Michael Feldgrill -> Ersatzmitglied (statt Doris Steinscherer)  
 
Ausschuss für Bau- und Raumordnung: 
SPÖ: Gemeinderat Ing. Reinhard Rössl -> Ersatzmitglied (statt Doris Steinscherer)  
 
Ausschuss für Familie, Soziales, Gesundheit und Jugend 
SPÖ: Gemeinderat Michael Feldgrill -> Ordentliches Mitglied (statt Christ ina Marics)  
SPÖ: Gemeinderat Ing. Reinhard Rössl -> Ordentliches Mitglied / Obfrau-Stv. (statt Doris Steinscherer)  
 
Finanzausschuss 
SPÖ: Gemeinderat Michael Feldgrill -> Ersatzmitglied (statt Doris Steinscherer)  
 
Prüfungsausschuss 
SPÖ: Gemeinderat Markus Trojer -> Ordentliches Mitglied / Schriftführer (statt Doris Steinscherer)  
 
Schulausschuss VS / NMS:  
SPÖ: Gemeinderat Michael Feldgrill -> Ordentliches Mitglied / Schriftführer (statt Christina Marics) 
SPÖ: Gemeinderat Ing. Reinhard Rössl -> Ersatzmitglied (statt Doris Steinscherer)  
SPÖ: Gemeinderat Markus Trojer -> Ersatzmitglied  
FPÖ: Gemeinderätin Rosa Schlögl -> Ordentliches Mitglied (statt Ines Safaric-Popp) 
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Ausschuss für Sport und Freizeit 
SPÖ: Gemeinderat Ing. Reinhard Rössl  -> Ordentliches Mitglied (statt Christina Marics)  
SPÖ: Gemeinderat Markus Trojer -> Ersatzmitglied (statt Doris Steinscherer)  
 
Ausschuss Umwelt und Verkehr 
SPÖ: Gemeinderat Markus Trojer -> Ersatzmitglied (statt Christina Marics)   
 
Verein Mickey Mouse 
SPÖ: Gemeinderat Reinhard Rössl -> Ordentliches Mitglied (statt Christ ina Marics)  
 
Verein Kulturhaus 
SPÖ: Gemeinderat Markus Trojer -> Ersatzmitglied (statt Doris Steinscherer)  
 
 
Zusätzliche Änderungen seitens der ÖVP: 
 
Ausschuss Arbeit, Wirtschaft und Gemeindeentwicklung:  
Vorstand Ing. Mag. Patrick Sartor -> Ordentliches Mitglied 
GRin Angelika Sartor -> Ersatzmitglied 
 
Personalkommission 
GR Herbert Sommer anstatt Vorstand Ing. Mag. Patrick Sartor  

 
 

 Untervoranschläge 2017 der Gratkorner Schulen (VS / NMS / Poly)  
 

Die Untervoranschläge für das Jahr 2017 für die Gratkorner Schulen wurden wie folgt 
beschlossen: 
 
Volksschule 1: 
Ordentliche Einnahmen: EUR 15.700,-- 
Ordentlicher Gesamtaufwand: EUR 159.000,-- 
Umzulegender Aufwand: EUR 143.300,-- 
Umzulegender Aufwand abzüglich Darlehensaufwand:  EUR 135.600,-- 
 
Gastschulbeitrag je Schüler EUR 1.140,--. 
 
Volksschule 2: 
Ordentliche Einnahmen: EUR 2.500,-- 
Ordentlicher Gesamtaufwand: EUR 190.200,-- 
Umzulegender Aufwand: EUR 187.700,-- 
Umzulegender Aufwand abzüglich Darlehensaufwand:  EUR 174.200,-- 
 
Gastschulbeitrag je Schüler EUR 1.096,--. 
 
Neue Mittelschule: 
Ordentliche Einnahmen: EUR 20.000,-- 
Ordentlicher Gesamtaufwand: EUR 418.100,-- 
Umzulegender Aufwand: EUR 398.100,-- 
Umzulegender Aufwand abzüglich Darlehensaufwand:  EUR 391.900,-- 
 
Gastschulbeitrag je Schüler EUR 2.528,--.   
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Polytechnische Schule: 
Ordentliche Einnahmen: EUR 0,-- 
Ordentlicher Gesamtaufwand: EUR 129.200,-- 
Umzulegender Aufwand: EUR 129.200,-- 
 
Gastschulbeitrag je Schüler EUR 3.230,--. 
 
Außerordentliche Einnahmen: EUR 0,-- 
Außerordentlicher Gesamtaufwand: EUR 40.000,-- 
Außerordentliches Ergebnis: EUR 40.000,-- 
Davon Anteil der oben genannten eingeschulte Gemeinden:  EUR 21.624,-- 
Davon Anteil Gratkorn: EUR 18.376,-- 

 
 

 Förderung 2016 für ATUS und FC Gratkorn 
 

Entsprechend den geltenden Förderrichtlinien wird an den FC Gratkorn eine Förderung in der 
Höhe von EUR 23.762,00 und an den ATUS in der Höhe von EUR 19.238,00 ausbezahlt. 

 
 

 Änderung der Lustbarkeitsabgabenordnung 
 

Mit 2016 12 01 tritt eine Lustbarkeitsabgabenordnung in Kraft (siehe Homepage der 
Marktgemeinde Gratkorn). 

 
 

 Änderung der Lärmschutzverordnung 
 

Ebenso wurde die Änderung der Lärmschutzverordnung beschlossen (siehe Homepage der 
Marktgemeinde Gratkorn. 

 
 

 Änderung der Wirtschaftsförderrichtlinie  
 

Auch wurde die Wirtschaftsförderrichtlinie der Marktgemeinde Gratkorn überarbeitet (siehe 
ebenfalls Homepage der Marktgemeinde Gratkorn). 

 
 

 Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Gratkorn und einem Liegenschaftseigentümer 
auf der Jasen bezüglich Servitutseinräumung für Leitungsführung  

 
Im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung im Bereich Jasen wurde mit einem Liegenschafts-
eigentümer eine Vereinbarung beschlossen, wonach die Leitungsverlegung auf dessen 
Privatgrundstück erfolgen kann. Dadurch verkürzt sich die Leitungslänge von ursprünglich 80 m 
auf nunmehr 45 m. 
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 Kaufvertrag zu Grundstück Nr. 801/1, EZ: 50000, der KG 63243 
 
Mit einem Liegenschaftseigentümer wurde für eine Teilfläche des Grundstücks mit der Nr. 801/1, 
EZ: 50000, der KG 63243 Kirchenviertel, nämlich 15 m2, ein Kaufvertrag abgeschlossen bzw. 
dieser beschlossen. 

 
 

 Festlegung der Mahngebühren für privatrechtliche Tarife  analog der 
Bundesabgabenordnung 
 
Bei nicht rechtzeitiger Begleichung von privatrechtlichen Tarifen (z.B. Kinderkrippenbeitrag) wird 
analog der Bundesabgabenordnung ein Mahnverfahren eingeleitet. Im Falle einer Mahnung ist 
derzeit eine Mahngebühr von einem halben Prozent des eingemahnten Betrages, mindestens 
jedoch drei Euro und höchstens 30,-- Euro, zu entrichten. 
 
Gleichzeitig ist bei nicht zeitgerechter Bezahlung ein Säumniszuschlag einzuheben. Dieser 
beträgt derzeit 2 Prozent des nicht zeitgerecht entrichteten Betrages.  
 


